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Liebe Mandanten, 

in dieser MedizinerNEWS informieren wir Sie über Änderungen bei der Umsatzsteuer. Außerdem sind die fälligen Termine für Steuern und Sozialversicherung für 

März und April 2018 enthalten. Zudem gibt es auch Neuerungen für Mieter und Vermieter und auch im Bereich der Erbschaftsteuer. Änderungen gibt es auch für Sie 

als Arbeitgeber bzw. Unternehmer und Ihr Unternehmen. Wir weisen außerdem darauf hin, dass stäätlich geförderte Altersvorsorgevermögen aus Riester-Renten nich 

pfändbar sind. 

 

Der Steuertipp zeigt, die Kosten der Unterbringung im Altenheim. 

 

Sollten Sie unsere Informationen zukünftig lieber per E-Mail erhalten wollen oder einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch wünschen, rufen Sie uns unter 

der 09971 / 85190 an oder schreiben Sie uns eine Mail an cham@jgp.de. 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihre Sozietät Jürgen Geiling & Partner 

 

 

Arbeitnehmer/Arbeitgeber 
 

Änderungskündigung bei Vorhandensein eines anderen 
Arbeitsplatzes

Wenn eine betriebliche Aufgabe wegfällt, kann der Arbeitgeber gegenüber dem 
Stelleninhaber eine betriebsbedingte Änderungskündigung aussprechen.  

Dies ist eine Kündigung des bisherigen Arbeitsverhältnisses verbunden mit dem 
Angebot zur Eingehung eines neuen Arbeitsverhältnisses zu geänderten 
Bedingungen, also z. B. mit neuen Aufgaben und geänderter Vergütung. 

 

Eine solche Kündigung muss sich ggf. an den Vorschriften des 
Kündigungsschutzes messen lassen. Dabei verlangt der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit vom Arbeitgeber, dass er im Fall des Vorhandenseins 
anderer freier Arbeitsplätze im Unternehmen diese dem Arbeitnehmer anbietet.  

 

Bestehen mehrere geeignete Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, hat der 
Arbeitgeber denjenigen Arbeitsplatz anzubieten, dessen Arbeitsbedingungen 
sich am wenigsten von den bisherigen Verhältnissen entfernen. 

Gemessen an diesem Maßstab verwarf das Landesarbeitsgericht 
Mecklenburg-Vorpommern die von einem Verein seinem früheren 
Qualitätsmanagementbeauftragten gegenüber ausgesprochene 
Änderungskündigung.  

Der Verein hatte ihm die Stelle einer Pflegefachkraft angeboten.  

 

Das Gericht stellte aber fest, es habe mehrere, dem Mitarbeiter nicht 
angebotene freie Arbeitsplätze gegeben, die das bisherige Arbeitsverhältnis in 
geringerem Maße verändert hätten.  

 

Die Kündigung war deshalb unwirksam. 

§ 2 KSchG, § 1 KSchG. 

LAG Mecklenburg Vorpommern, Urt. v. 30.05.2017, 2 Sa 249/16, 

LEXinform 4043412.

 

.  
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ARBEITNEHMER/ 

ARBEITGEBER 

 

 

HÖHE DER WEIHNACHTSGRATIFIKATION BEI 

EINSEITIGEM 

LEISTUNGSBESTIMMUNGSRECHT DES 

ARBEITGEBERS 

 

Ein im Jahr 1984 geschlossener Arbeitsvertrag 
enthielt die Regelung, dass zusätzlich zum 
Grundgehalt als freiwillige Leistung eine 
Weihnachtsgratifikation gezahlt wird, deren Höhe 
jeweils jährlich durch den Arbeitgeber 
bekanntgegeben wird und deren Höhe derzeit ein 
volles Monatsgehalt nicht übersteigt. 

 

Nachdem der Arbeitnehmer in den Jahren bis 
einschließlich 2013 jeweils ein ganzes 
Bruttogehalt als Gratifikation erhalten hatte, zahlte 
der Arbeitgeber 2014 unter Hinweis auf ein sich 
abzeichnendes negatives Betriebsergebnis nur ein 
halbes Bruttogehalt. 

 

Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts nahm 
der Arbeitgeber damit das ihm eingeräumte 
einseitige Leistungsbestimmungsrecht in 
zulässiger Weise wahr.  

 

Auch die gleichbleibende Ausübung des 
Leistungsbestimmungsrechts über einen Zeitraum 
von 20 Jahren führt nicht dazu, dass jede andere 
Ausübung des Ermessens unbillig wäre. 

 
BAG, Urt. v. 23.08.2017, 10 AZR 376/16, NZA 2017, S. 1595, 

LEXinform 1665427. 

§ 315 BGB. 

 

 

 

 

Umsatzsteuer 
 

Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist 

zur Zuordnungsentscheidung von 

gemischt genutzten Leistungen zum 

Unternehmen endet am 31. Mai 

Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es 
für den Vorsteuerabzug entscheidend, in welchem 
Umfang eine Zuordnung zum unternehmerischen 
Bereich vorliegt.  

Nur wenn eine zumindest teilweise Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen erfolgt, ist grundsätzlich 
der Vorsteuerabzug und in späteren Jahren 
gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung möglich. 

 

Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte 
Zuordnungswahlrechte, wenn er Gegenstände 
bezieht, die er teilweise unternehmerisch und 
teilweise nichtunternehmerisch zu verwenden 
beabsichtigt. 

 

Handelt es sich bei der teilweise 
nichtunternehmerischen Verwendung hingegen um 
eine unternehmensfremde Tätigkeit (z. B. 
Entnahme für den privaten Bedarf des 
Unternehmers), hat der Unternehmer in der Regel 
folgende Zuordnungswahlrechte: 

 Der Gegenstand kann insgesamt der 
unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet 
werden. 

 Der Unternehmer kann den Gegenstand in 
vollem Umfang in seinem 
nichtunternehmerischen Bereich belassen. 

 Der Gegenstand kann im Umfang der 
tatsächlichen (ggf. zu schätzenden) 
unternehmerischen Verwendung seiner 
unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet 
werden. 

 

Für eine Zuordnung zum unternehmerischen 
Bereich bedarf es weiterhin mindestens einer 
10%-igen unternehmerischen Nutzung. 

 

Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung 
zum Unternehmensvermögen mit endgültiger 
Wirkung bis spätestens zum 31. Mai des Folgejahrs 
erfolgt sein muss. Die Frist gilt unabhängig von 
einer etwaigen verlängerten Abgabefrist für die 
Steuererklärung. Wird die Frist versäumt, ist im 
Zweifel eine spätere Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein 
Vorsteuerabzug sowie gegebenenfalls eine 
Korrektur in späteren Jahren sind nicht mehr 
möglich. 

 

Für Zuordnungen, die den 
Veranlagungszeitraum 2017 betreffen, muss bis 
zum 31. Mai 2018 eine Zuordnungsentscheidung 
erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen zur 
Sicherheit dem Finanzamt schriftlich mit. Sprechen 
Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuerberater an. 

(Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 

.  
BMF, Schr. v. 02.01.2014, IV D 2 –S-7300/12/10002:001, 

BStBl 2014 I, S. 119,  

LEXinform 5234820. 

 

 

  



 
 

 
 

            APRIL  2018 3 

www.jgp.de Telefon: 09971 / 8519 - 0 

Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung April 2018 und Mai 2018 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.04.20181 11.05.20182 

Umsatzsteuer 10.04.20183 11.05.20184 

Ende der Schonfrist   Überweisung5 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:   Scheck6 

13.04.2018 14.05.2018 

06.04.2018 08.05.2018 

Gewerbesteuer entfällt 15.05.2018 

Grundsteuer entfällt 15.05.2018 

Ende der Schonfrist   Überweisung 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:   Scheck6 

entfällt 18.05.2018 

entfällt 11.05.2018 

Sozialversicherung7 26.04.2018 28./29.05.2018 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

2 Für den abgelaufenen Monat. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene 
Kalendervierteljahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene 
Kalendervierteljahr. 

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf 
elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen 
eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich 
das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.04.2018 bzw. 24./25.05.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 

Arbeitnehmer/Arbeitgeber 
 

Zuflusszeitpunkt bei Arbeitslohn aus Beiträgen des 
Arbeitgebers zu einer Direktversicherung

Arbeitslohn aus Beiträgen des Arbeitgebers zu einer Direktversicherung des 
Arbeitnehmers für eine betriebliche Altersversorgung fließt dem Arbeitnehmer 
dann zu, wenn der Arbeitgeber den Versicherungsbeitrag tatsächlich leistet. 

 Auf die Erteilung einer Einzugsermächtigung zugunsten der Versicherung 
kommt es nicht an. 

 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbarten gegen Ende des Jahrs 2010 eine 
Entgeltumwandlung und den entsprechenden Abschluss eines 
Direktversicherungsvertrags.  

Der Versicherungsschein wurde noch im Dezember 2010 ausgestellt. Die 
Versicherung zog den Jahresbeitrag von 4.440 € jedoch erst im Januar 2011 
ein.  

Den Beitrag für das Jahr 2011 buchte der Versicherer vereinbarungsgemäß im 
Dezember 2011 ab.  

Der Arbeitgeber behandelte die Versicherungsbeiträge in seinen Lohnsteuer-
Anmeldungen jeweils als steuerfreien Arbeitslohn.  

Das Finanzamt war der Ansicht, dass von dem insgesamt 2011 zugeflossenen 
Betrag (8.880 €) die Hälfte steuerpflichtig sei. 

 

Der Bundesfinanzhof hat dies bestätigt.  

Ein Zufluss von Arbeitslohn liegt erst dann vor, wenn der Arbeitgeber den 
Versicherungsbeitrag tatsächlich an die Versicherung leistet.  

Soweit der Arbeitslohn den gesetzlich geregelten steuerfreien Betrag übersteigt, 
hier 4.440 €, ist er als sonstiger Bezug individuell zu versteuern. 
 

BFH, Urt. v. 24.08.2017, VI R 58/15, BFH/NV 2018, S. 98, 

LEXinform 0950665.  

§ 3 Nr. 63 EStG. 

§ 11 Abs. 1 Satz 4 i. V. m. § 38a Abs. 1 Satz 3 EStG. 

. 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 APRIL 2018 

www.jgp.de Telefon: 09971 / 8519 - 0 

 

 

Jede freigebige Zuwendung unterliegt der Schenkungsteuer. Dazu muss die 
Leistung zu einer Bereicherung des Bedachten auf Kosten des Zuwendenden 
führen und die Zuwendung objektiv unentgeltlich sein.  

Der Bundesfinanzhof hat eine freigebige Zuwendung für den Fall bejaht, dass 
der Zuwendende auf einen Vergütungsersatzanspruch verzichtet. 

 

Eine aus Kommanditgesellschaften bestehende Unternehmensgruppe (Sponsor 
eines Fußballvereins) schloss Arbeitsverträge mit Fußballspielern, Trainern oder 
Betreuern (Aktive) ab.  

Sie wurden als kaufmännische Angestellte/Bürokaufleute bezeichnet, 
vertragsgemäß bezahlt und mussten auf diesen Positionen laut Vertrag 
40 Stunden pro Woche für die Unternehmensgruppe arbeiten.  

Tatsächlich waren die Aktiven allerdings nicht für den Sponsor, sondern Vollzeit 
und unter Profibedingungen für den Fußballverein tätig, der für die Überlassung 
kein Entgelt entrichten musste.  

Damit ersparte der Verein die ansonsten übliche Vergütung für die 
Arbeitnehmerüberlassung durch die Unternehmensgruppe.  

Das war Gegenstand der Schenkung. 

 

 

Da die Schenkungen nicht angezeigt und keine entsprechenden 
Steuererklärungen abgegeben wurden, durfte das Finanzamt, das aus den 
Akten die Anzahl, die konkreten Zeitpunkte und die jeweilige Höhe der 
Einzelzuwendungen nicht ermitteln konnte, für jedes Kalenderjahr 
zusammenfassende Steuerbescheide im Schätzwege erlassen.  

 

Der Bundesfinanzhof entschied auch, dass nicht die Unternehmensgruppe, 
sondern die hinter den Kommanditgesellschaften stehenden Kommanditisten 
(Gesamthänder) als Schenker anzusehen sind. 

 

Es sei unerheblich, ob es sich um Voraus- oder Nachzahlungen handele. 

 
§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG.,  

BFH, Urt. v. 30.08.2017, II R 46/15, BFH/NV 2018, S. 125, 

LEXinform 0950645. 

 

 

Mieter/Vermieter
 

Verjährung von Ersatzansprüchen des Vermieters 

 

 

In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall 
lebte eine Mieterin längere Zeit in einer 
Mietwohnung.  

Nach Kündigung des Mietvertrags gab sie die 
Wohnung zwei Monate vor Beendigung des 
Mietverhältnisses an die Vermieterin zurück. 
Nachdem diese die Mieterin vergeblich zu 
Instandsetzungsarbeiten aufgefordert hatte, 

verklagte sie die Mieterin zehn Monate nach deren 
Auszug auf Schadensersatz.  

Die Mieterin verweigerte die Zahlung und berief sich 
darauf, dass der Anspruch wegen Ablaufs der 
sechsmonatigen gesetzlichen Frist verjährt sei.  

 

Daraufhin verwies die Vermieterin auf eine 
Mietvertragsklausel, nach der Ersatzansprüche des 
Vermieters u. a. wegen Verschlechterung der 
Mietsache erst in zwölf Monaten nach Beendigung 
des Mietverhältnisses verjähren. 

 

Das Gericht teilte die Meinung der Mieterin.  

Eine derartige Vertragsklausel ist wegen 
unangemessener Benachteiligung des Mieters 
unwirksam.  

Der Mieter hat nach Rückgabe der Mietsache an 
den Vermieter keinen Zugriff mehr auf die Mietsache 
und kann ab diesem Zeitpunkt regelmäßig auch 

keine beweissichernden Feststellungen mehr 
treffen.  

 

Demgegenüber wird der Vermieter durch die 
Rückgabe der Mietsache in die Lage versetzt, sich 
Klarheit darüber zu verschaffen, ob ihm gegen den 
Mieter Ansprüche wegen Verschlechterung oder 
Veränderung der Mietsache zustehen und kann 
diese ggf. innerhalb der sechsmonatigen 
Verjährungsfrist durchsetzen. 

  
BGH, Urt. v. 08.11.2017, VIII ZR 13/17, 

LEXinform 1665262. 

§ 548 Abs. 1 BGB, § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB. 

 

 

 

 

 

Sonstiges 
 

Staatlich geförderte Altersvorsorgevermögen aus Riester-

Renten sind nicht pfändbar

Das in einem Riester-Vertrag angesparte Kapital ist unpfändbar, wenn die 
Altersvorsorge auch tatsächlich durch eine Zulage gefördert worden ist. Dabei 
reicht es aus, dass die Voraussetzungen für eine Förderung vorlagen und ein 
entsprechender Antrag gestellt war. 

Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Das Gericht stellte klar, dass 
entgegen dem Wortlaut der einschlägigen Norm auch kündbare Riester-
Verträge unter den Pfändungsschutz fallen. 

BGH Urt. v. 16.11.2017, IX ZR 21/17, § 851c Abs. 1 Nr. 2 ZPO, 

LEXinform 16659858. 

Erbschaftsteuer 

Verzicht auf Vergütungsersatzanspruch als freigebige 

Zuwendung 
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Eine Pensionsrückstellung darf in der Bilanz u. a. nur gebildet werden, wenn und 
soweit die Pensionszusage schriftlich erteilt wurde.  

Außerdem muss sie eindeutige Angaben zu Art, Form, Voraussetzungen und 
Höhe der in Aussicht gestellten künftigen Leistungen enthalten.  

Diese Anforderungen beziehen sich auf den jeweiligen Bilanzstichtag.  

Sie betreffen damit nicht lediglich die ursprüngliche Zusage, sondern auch alle 
späteren Änderungen. 

 

Im entschiedenen Fall sah die Vereinbarung vor, dass A von der B GmbH eine 
Altersrente in Höhe von 65 % des rentenfähigen Einkommens erhalten sollte.  

Dieses wiederum war als die Summe der letzten 14 Bruttomonatsgehälter vor 
Eintritt des Versorgungsfalls definiert.  

Die Höhe der künftigen Pension ließ sich folglich nicht betragsgenau bestimmen 
(endgehaltsabhängige Versorgungszusage). 

 
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Grundsätze kommt der 
Bundesfinanzhof zu dem Schluss, dass diese endgehaltsabhängige 
Versorgungszusage anzuerkennen ist.  

Die Überversorgungsgrundsätze kommen in diesem Fall nicht zur Anwendung. 
Diese sind nur anzuwenden, wenn Versorgungsbezüge in Höhe eines festen 
Betrags zugesagt sind. 

 

§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG. 

BFH, Urt. v. 31.05.2017, I R 91/15, BFH/NV 2018, S. 16, 

LEXinform 0950762 

 
 

 

 

Unternehmer/Unternehmen 
 

Fünftelregelung bei durch Verzicht auf Pensionsanwartschaft 
als zugeflossen geltendem Arbeitslohn 

 
  

Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
Kapitalgesellschaft auf eine bereits erdiente 
Pensionsanwartschaft, ergeben sich hieraus 
steuerliche Folgen.  

Soweit die Pensionsanwartschaft werthaltig ist, hat 
der Geschäftsführer nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs in Höhe des Verzichts Arbeitslohn 
zu versteuern, der aber nach der 
sog. Fünftelregelung steuerbegünstigt ist.  

 

 

 

Weil ihm der Lohn tatsächlich nicht zufließt, liegt in 
gleicher Höhe eine verdeckte Einlage in die 
Gesellschaft vor. 

 

Sie erhöht die Anschaffungskosten der Beteiligung 
des Gesellschafters. Die genannten Rechtsfolgen 
treten nicht ein, wenn auch ein fremder 
Geschäftsführer unter gleichen Umständen auf die 
Pensionsanwartschaft verzichtet hätte.  

 

Dies kann aber nur in sehr seltenen Ausnahmefällen 
angenommen werden. 

 

Diese Rechtsfolgen greifen auch in den Fällen, in 
denen der Geschäftsführer wegen 
sog. Überversorgung auf Teile seiner 
Pensionsanwartschaft verzichtet.  

 

 

 

 

Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs darf eine Altersversorgung 
insgesamt nicht mehr als 75 % des jeweiligen 
Aktivgehalts betragen; andernfalls liegt in Höhe der 
diese Grenze übersteigenden Pensionszusage eine 
verdeckte Gewinnausschüttung vor, die den Gewinn 
der Gesellschaft insoweit nicht mindern darf. 

BFH, Urt. v. 23.08.2017, VI R 4/16, BFH/NV 2018, S. 91 

LEXinform 0950739. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unternehmer/Unternehmen 

Eindeutigkeit und Überversorgung bei Pensionszusagen 

https://pixabay.com/de/geld-finanzen-gesch%C3%A4ft-erfolg-2696235/
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Impressum STEUERTIPP 

Sozietät  

Jürgen Geiling & Partner 
Partnerschaftsgesellschaft 
 

 

Betriebsausgaben von Zahlungen des 
Franchisenehmers für Werbeleistungen 
 
Franchising ist ein auf Partnerschaft basierendes Absatzsystem mit dem 
Ziel der Verkaufsförderung.  

 

Der sog. Franchisegeber übernimmt die Planung, Durchführung und 
Kontrolle eines bestimmten Betriebstyps.  

Er erstellt ein unternehmerisches Gesamtkonzept, das von seinen 
Geschäftspartnern, den Franchisenehmern, selbstständig an ihrem 
Standort umgesetzt wird. Der Franchisenehmer ist rechtlich Händler im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung. 

 

In einem Partnerschaftsvertrag hatte sich Franchisenehmer A verpflichtet, 
für überregionale Werbung jährlich einen Festbetrag an den 
Franchisegeber B zu zahlen. A erwarb dadurch unmittelbar einen 
Anspruch auf überregionale Werbeleistungen durch B. 

 

A setzte die Zahlungen für die Werbeleistungen sofort als 
Betriebsausgaben an. Das Finanzamt dagegen war der Auffassung, dass 
es sich um einen schwebenden Vertrag handele und aktivierte die 
gezahlten Gebühren als Anzahlungen, da die bei B vereinnahmten Gelder 
möglicherweise auch für Werbemaßnahmen der Folgejahre verwendet 
würden. 

 

Das Finanzgericht Köln gab dem A Recht: Zahlungen eines 
Franchisenehmers für laufende überregionale Werbeleistungen sind nicht 
als geleistete Anzahlungen zu aktivieren, sondern sofort als 
Betriebsausgaben abzugsfähig. 

 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 

 

FG Köln, Urt. v. 28.09.2017, 7 K 1175/16, (Nichtzulassungsbeschw. eingel., Az. BFH: IV B 79/17), 

LEXform 5020722. 

Weitere Informationen enthält das Fachbuch für Mandanten „Mit Franchising in die Selbständigkeit“,  

Art.Nr. 35157, 

LEXinform 0936931. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANZLEI CHAM 

Goethestraße 8 | 93413 Cham 

Telefon:    09971 8519-0 

Telefax:    09971 8519-19 

eMail:       cham@jgp.de 

Website:   www.jgp.de 

 

Amtsgericht Regensburg: PR 89 

Sitz: Cham 

 

ZUSTÄNDIGE KAMMER 

Steuerberaterkammer Nürnberg 

Dürrenhofstraße 4 | 90402 Nürnberg 

www.steuerberaterkammer-nbg.de 

 

Rechtsanwaltskammer Nürnberg 

Fürther Straße 115 | 90429 Nürnberg 

www.rak-nbg.de 

 

Wirtschaftsprüfer-Kammer Berlin 

Rauchstraße 26 | 10787 Berlin 

www.wpk.de 

 

KANZLEI KELHEIM 

Pfarrhofgasse 2 | 93309 Kelheim 

Telefon:    09441 6765-0 

Telefax:    09441 6765-20 

eMail:       kelheim@jgp.de 

KANZLEI OBERVIECHTACH 

Zum Bahnhof 8 | 92526 Oberviechtach 

Telefon:    09671 9206-0 

eMail:        oberviechtach@jgp.de 

 

KANZLEI VIECHTACH 

Schmidstraße 16 | 94234 Viechtach 

Telefon:    09942 9471-0 

Telefax:    09942 9471-10 

eMail:       viechtach@jgp.de 

Website:   www.jgp.de 

 

 

 

ZUSTÄNDIGE KAMMER 

Steuerberaterkammer München 

Nederlinger Straße 9 | 80638 München 

www.stbk-muc.de 

 

Rechtsanwaltskammer München 

Tal 33 | 80331 München 

www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de 

 
 

 

 

 

KANZLEI REGENSBURG 

Brunnstr. 27 | 93053 Regensburg 

Telefon:    0941 9459 12-1 

Telefax:    0941 9459 12-99 

eMail:       regensburg@jgp.de 

 

Partner in Tschechien und der Slowakei 

 
 

 
TSCHECHISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Prag, Pilsen, Pisek 
www.cdspraha.cz 

SLOWAKISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Bratislava 
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Haftungsausschluss: Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben in dieser Zeitschrift trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und die Kanzlei von Haftung ausgeschlossen ist. Für 

Detailinformationen kontaktieren Sie bitte unsere Berater. 

 
MedizinerNEWS 


